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   Sitzungsvorlage DS 2019/186 

   Ortsverwaltung Taldorf 
Spieler, Martina 
(Stand: 12.06.2019) 

Ortschaftsrat Taldorf 

öffentlich am 25.06.2019  

 

  Mitwirkung: 
Amt für Schule, Jugend, Sport 
 
 
Aktenzeichen:  

 

 

Einrichtung einer Außenklasse der Haslachmühle an der Grundschule 

Oberzell/Außenstelle Taldorf 

- Beschluss 

 

 

 

Beschlussvorschlag:  

 

 

 Der Einrichtung einer Außenklasse der Heimsonderschule Haslachmühle an der 
Grundschule Oberzell, Außenstelle Taldorf zum Schuljahr 2019/20 wird zuge-
stimmt. 

 Die Heimsonderschule Haslachmühle beteiligt sich an den Raumkosten pro 
Schüler mit 1000 €/Schuljahr. 
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Sachverhalt:  

 
1.  Grundsätzliches 

Nach § 15 Abs. 6 Schulgesetz können an allgemeinbildenden Schulen "Ko-

operative Organisationsformen" des gemeinsamen Unterrichts eingerichtet 

werden. Diese Organisationsform (Außenklasse) ermöglicht, Kindern mit son-

derpädagogischem Förderbedarf an einer Regelschule die Rahmenbedingun-

gen zu schaffen, die notwendig sind, um diese Kinder auch an einer Regel-

schule ausreichend zu fördern.  

Im Gegensatz zu Einzelintegrationsmaßnahmen kann das Sonderpädagogi-

sche Beratungszentrum der Außenklasse sonderpädagogisches Fachpersonal 

über den gesamten Schulalltag zur Verfügung stellen. Damit kann der An-

spruch der Kinder auf ein ihren Begabungen entsprechendes Bildungsangebot 

nach dem Lehrplan des Sonderpädagogischen Beratungszentrums erfüllt 

werden (zieldifferenter Unterricht). 

Außenklassen in dieser Form sind derzeit an der Grundschule Neuwiesen 

(Sprachheilzentrum), an der Stefan-Rahl-Grundschule und Grundschule 

Oberzell (Heimsonderschule Haslachmühle) eingerichtet.  

 
2. Planung für das Schuljahr 2019/20 

Seit dem Schuljahr 2015/16 wird an der Grundschule Oberzell, Außenstelle 

Taldorf eine Außenklasse mit derzeit 4 Kindern geführt. Diese Klasse wird im 

Schuljahr 19/20 ihr letztes Jahr dort verbringen. Die Kooperation läuft sehr 

erfolgreich für die Schüler/innen und Schüler. Auch die Lehrkräfte beider 

Schulen arbeiten sehr gut zusammen.  

Aufgrund dieser guten Erfahrungen ist die Haslachmühle mit dem Anliegen an 

den Schulträger herangetreten, eine weitere Außenklasse an diesem Standort 

ab dem Schuljahr 2019/20 einzurichten. Für diese Klasse sind 5 Kinder vorge-

sehen, zwei Kinder aus Ravensburg (Bavendorf und Schmalegg) und 3 weite-

re Kinder, die aus einem größeren Einzugsgebiet (Neukirch, Schlier, Hergatz) 

kommen.  

Für das Übergangsjahr 19/20 wären damit zwei Außenklassen am Standort 

Taldorf. Aus Sicht der Grundschule und der Haslachmühle kann dies organi-

satorisch gelöst werden.  

 

Die Einrichtung der zweiten Außenklasse ist mit der Lehrerschaft und der El-

ternschaft abgestimmt. Ein formaler Beschluss der Schulkonferenz wird noch 

erfolgen. Die mündliche Zustimmung des Staatlichen Schulamtes Markdorf 

liegt ebenfalls vor. 

 
3. Organisation 

Die Außenklasse wird ständig mit 2 Personen der Haslachmühle besetzt sein. 

Der "Bürgersaal im alten Schulhaus" in Taldorf wird weiterhin von einer Au-

ßenklasse genutzt. Es wird derzeit von der Haslachmühle noch geprüft, ob für 

diese Übergangszeit ein zusätzlicher Raum der der katholischen Kirchenge-

meinde angemietet werden kann.   

Die Kinder der Außenklasse erhalten an 3 Tagen eine Ganztagesbeschulung, 

die personell von den Lehrer/innen der Haslachmühle abgedeckt werden.  

Das Mittagessen kann laut der Absprache mit der Kindergartenleitung weiter-

hin dort eingenommen werden. Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Lehrer/innen 
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der Haslachmühle., dass dies möglich ist und  dadurch keine Kosten für die  

 
4. Projektlaufzeit:  

Die Grundstufenzeit der Kinder der Haslachmühle dauert 5 Jahre. Die Koope-

ration wird daher auf diese 5 Jahre begrenzt.  

 
5. Kooperationsvereinbarung: 

Zwischen den Schulträger wird eine Kooperationsvereinbarung abgeschlos-

sen. Darin wird festgelegt, dass sich die Heimsonderschule Haslachmühle pro 

Schüler und Schuljahr einen Kostenersatz von 1000 € an die Stadt Ravens-

burg bezahlt. Damit sind alle Aufwendungen der Stadt (Raumkosten, Ver-

brauchsmaterialen) abgegolten.  

 

 

 

 
1. Kosten und Finanzierung: 

Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag) 

Gesamtkosten der Maßnahme       € 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  

 Kostenstelle (10-stellig) 2110010640 

 Bezeichnung Kostenstelle Grundschule Oberzell 

 Seite im Haushaltsplan 214 

 Planansatz ordentlicher Sachaufwand       € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung  

 Planansatz ordentlicher Ertrag 5.000 € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung 
34870000 Erstattung von privaten 

Unternehmen 

 

: 

 

 

 

 

Anlagen: 

Konzeption zur Einrichtung der Außenklasse 
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